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Satzung: 
Aus- 

fertigungs-
datum: 

Beschluss 
des 

Stadtrats 
vom: 

Art der 
amtlichen 
Bekannt- 
machung: 

Tag der 
amtlichen 
Bekannt- 
machung: 

Inkrafttreten: 

Urfassung 03.03.2020 02.03.2020 Niederlegung 
und Mitteilung im 
Viechtacher 
Bayerwald-Boten 

05.03.2020 06.03.2020 

1. Änderung 09.04.2024 08.04.2024 Bekanntmachung 
im Amtsblatt der 
Stadt Viechtach 
Nr. 4/2024 

10.04.2024 01.01.2025 
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Satzung: 
Aus- 

fertigungs-
datum: 

Beschluss 
des 

Stadtrats 
vom: 

Art der 
amtlichen 
Bekannt- 
machung: 

Tag der 
amtlichen 
Bekannt- 
machung: 

Inkrafttreten: 

2. Änderung 02.12.2025 01.12.2025 Bekanntmachung 
im Amtsblatt der 
Stadt Viechtach 
Nr. 15/2025 

02.12.2025 01.01.2026 
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Satzung über die Erhebung von Gebühren für die 
Benutzung der Ferienbetreuung an der Grundschule Viechtach 
(Ferienbetreuungsgebührensatzung-Grundschule – FBGS-GS) 

 
Vom 03.03.2020 

 
 
Die Stadt Viechtach erlässt aufgrund Art. 2 und Art. 8 des Kommunalabgabengesetzes 
(KAG) folgende Satzung: 
 
 

§ 1 
Benutzungsgebühren (Betreuungsgebühren) 

 
Für die Benutzung der Ferienbetreuung an der Grundschule Viechtach erhebt die Stadt 
Viechtach Betreuungsgebühren nach Maßgabe dieser Satzung. 
 
 

§ 2 
Gebührenschuldner 

 
(1) Gebührenschuldner sind 
 

a) die Personensorgeberechtigten des Kindes, das in die Ferienbetreuung aufgenom-
men wurde und 

 
b) diejenigen, die das Kind zur Aufnahme in die Ferienbetreuung angemeldet haben. 

 
(2) Mehrere Gebührenschuldner haften als Gesamtschuldner. 
 
 

§ 3 
Entstehen der Gebührenschuld 

 
(1) Die Gebühr im Sinne von § 5 entsteht mit der Zusage zur Aufnahme des Kindes in die 

jeweilige Ferienbetreuung gemäß § 4 Abs. 6 der Ferienbetreuungssatzung-Grundschule 
(FBS-GS). 

 
(2) Wird ein Kind zur Ferienbetreuung angemeldet und erhält eine Platzzusage ist die Ge-

bühr in jedem Fall zu entrichten, auch wenn der Platz nicht in Anspruch genommen wird; 
ausgenommen hiervon sind Abmeldungen nach § 8 der Ferienbetreuungssatzung-
Grundschule (FBS-GS). 

 
 

§ 4 
Fälligkeit der Gebührenschuld 

 
(1) Die Betreuungsgebühr im Sinne von § 5 wird jeweils im Nachhinein, und zwar am 10. 

des folgenden Kalendermonats, fällig. 
 
(2) 1Die Gebührenschuldner sind verpflichtet, der Stadt Viechtach eine Einziehungsermäch-

tigung (SEPA-Lastschriftmandat) für ihr Konto zu erteilen. 2Barzahlung ist nicht möglich. 
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§ 5 
Gebührenhöhe 

 
(1) Für den Besuch der Ferienbetreuung erhebt die Stadt Viechtach folgende Betreuungs-

gebühren: 
 

a) für eine Fünf-Tage-Woche 
 
aa) in der Regelbetreuungszeit (08:00 Uhr bis 13:00 Uhr) 65,00 € 

 
bb) in der erweiterten Betreuungszeit (13:00 Uhr bis 16:00 Uhr) 
 für jede angefangene Stunde 13,00 € 
 

b) für eine Vier-Tage-Woche 
 

aa) in der Regelbetreuungszeit (08:00 Uhr bis 13:00 Uhr) 52,00 € 
 

bb) in der erweiterten Betreuungszeit (13:00 Uhr bis 16:00 Uhr) 
 für jede angefangene Stunde 10,00 € 

 
(2) Besuchen zwei oder mehrere Kinder aus einer Familie (auch Stief- oder Halbgeschwis-

ter) die Ferienbetreuung werden die Betreuungsgebühren nach Abs. 1 für das zweite 
und jedes weitere Kind um 10,00 € gesenkt. 

 
(3) In der Gebühr ist eine etwaige gesetzliche Mehrwertsteuer enthalten. 
 
 

§ 6 
Gebührenrückerstattungen, Zahlungserleichterungen und Zahlungsrückstände 

 
(1) 1Wird die Ferienbetreuung trotz Aufnahme nicht oder nur teilweise benutzt, besteht kein 

Anspruch auf Gebührenrückerstattung. 2Dies gilt auch bei Ausschluss durch die Stadt 
Viechtach. 3Im Krankheitsfall entscheidet die Stadt Viechtach über eine eventuelle 
Rückerstattung. 

 
(2) Für Stundungen und Erlässe von Gebühren sind Art. 13 KAG und die Vorschriften der 

Abgabenordnung (AO) in der jeweils geltenden Fassung maßgebend. 
 
 

§ 7 
Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

 
(1) Diese Satzung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 
 
(2) Gleichzeitig tritt die Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung der 

Ferienbetreuung an der Grundschule Viechtach (Ferienbetreuungsgebührensatzung-
Grundschule - FBGS-GS) vom 14.01.2020 außer Kraft. 

 
 
Viechtach, 03.03.2020 
STADT VIECHTACH 
 
 
 
Franz Wittmann 
erster Bürgermeister 
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Satzung zur Anderung der Ferienbetreuungsgebührensatzung-Grundsch u le


Vom 09.04.2024


Die Stadt Viechtach erlässt aufgrund Art. 2 und Art. 8 des Kommunalabgabengesetzes (KAG)


folgende Satzung:


sl
Anderung der Ferienbetreuungsgebührensatzung-Grundsch u le


Die Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung der Ferienbetreuung an der


Grundschule Viechtach (Ferienbetreuungsgebührensatzung-Grundschule - FBGS-GS) vom


03.03.2020 wird wie folgt geändert:


1. ln $ 5 Abs. 1 Buchst. a) wird die Zahl ,,35,00' durch die Zahl ,,50,00" ersetzt.


2. ln $ 5 Abs. 1 Buchst. b) wird die Zahl ,,28,00u durch die Zahl ,,40,00'ersetä.


3. ln $ 5 Abs. 2 wird die Zahl ,,5,00" durch die Zahl ,,10,00'ersetzt.


s2
lnkrafttreten


Diese Satzung tritt am 01.01 .2025 in Kraft.


Viechtach,09.04
ST VIECH


FranzWittmann
erster Bürgermeister
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Satzung zur Anderung der Ferienbetreuungsgebührensatzung-Grundschule


Vom 02.12.2025


Die Stadt Viechtach erlässt aufgrund Nl.2 und Art. 8 des Kommunalabgabengesetzes (KAG)


folgende Satzung:


s1
Anderung der Ferienbetreuungsgebührensatzu ng-Grundschule


Die Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung der Ferienbetreuung an der


Grundschule Viechtach (Ferienbetreuungsgebührensatzung-Grundschule - FBGS-GS) vom


03.03.2020, zuletzt geändert durch Satzung vom 09.04.2024 (VlTAbl. Nr. 412024) wird wie


folgt geändert:


j. ln $ 4 Abs. 1 wird das Wort,,Gebühl'durch das Wort,,Betreuungsgebüht'' ersetzt'


2. $ 5 erhält folgende Fassung:


,,S 5
Gebührenhöhe


(1) Für den Besuch der Ferienbetreuung erhebt die Stadt Viechtach folgende Betreu-


ungsgebühren:


a) flir eine Fünf-Tage-Woche


aa) in der Regelbetreuungszeit (08:00 Uhr bis 13:00 Uhfl


bb) in der erweiterten Betreuungszeit (13:00 Uhr bis 16:00 Uhr)


für jede angefangene Stunde


b) für eine Vier-Tage-Woche


aa) in der Regelbetreuungszeit (08:00 Uhr bis 13:00 Uhr)


bb) in der erweiterten Betreuungszeit (13:00 Uhr bis 16:00 Uhr)


für jede angefangene Stunde


65,00 €


13,00 €


52,00 €


10,00 €


(2) Besuchen zwei oder mehrere Kinder aus einer Familie (auch Stief- oder.Halbge-
schwister) die Ferienbetreuung werden die Betreuungsgebühren nach Abs. 1 für
das zweite und jedes weitere Kind um 10,00 € gesenkt.


(3) ln der Gebühr ist eine etwaige gesetzliche Mehrwertsteuer enthalten."
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s2
lnkrafttreten


Diese Satzung tritt am 01.01.2026 in Kraft.


Viechtach,02.1
STA VI


fanz
erster Bürgermeister
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Amtsblatt 
der Stadt Viechtach 


Nr. 4 / 2024 


erster Tag der öffentlichen 
Verfügbarkeit im Internet: 10.04.2024 


Vorgang-Nummer: 004571 


Dokumenten-Nummer: 076330 


Das Amtsblatt wird ausschließlich digital veröffentlicht und erscheint nach Bedarf. Es wird im 
Internet auf der öffentlich zugänglichen Internetseite der Stadt Viechtach unter 
www.viechtach.de/amtsblatt veröffentlicht. Das dort eingestellte elektronische PDF/A-Doku-
ment ist die amtlich bekannt gemachte Fassung. 


Wenn Sie über ein neues Amtsblatt informiert werden möchten, melden Sie sich bitte an unter 
hauptamt@viechtach.de. 


Verantwortlicher Herausgeber: 
Stadt Viechtach 
Hauptamt 
Mönchshofstraße 31 
94234 Viechtach 
Verantwortlich für den Inhalt ist der jeweilige Verfasser der Bekanntmachung. 
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Haushaltssatzung des Zweckverbandes Industriegebiet REICHSDORF NORD für das 
Haushaltsjahr 2024 – Bekanntmachungshinweis 
 
Die Stadt Viechtach ist gemäß § 2 der Satzung für den Zweckverband Industriegebiet 
REICHSDORF NORD (Verbandssatzung ZWIG – VS ZWIG) vom 16.12.2011, zuletzt geän-
dert durch die Satzung vom 13.03.2024, Mitgliedsgemeinde des Zweckverbandes Industrie-
gebiet REICHSDORF NORD. Aufgabe des Zweckverbandes ist nach § 2 Abs. 1 VS ZWIG, 
das gemeinsame Industriegebiet Reichsdorf Nord zu entwickeln und zu erschließen, die 
Grundstücksverfügbarkeit sicherzustellen sowie das Gebiet zu vermarkten. 
 
Nach Art. 24 Abs. 2 des Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit (KommZG) weist 
die Stadt Viechtach darauf hin, dass die Verbandsversammlung des Zweckverbandes In-
dustriegebiet REICHSDORF NORD in ihrer Sitzung am 12.03.2024 die nachfolgende Haus-
haltssatzung beschlossen hat. 
 
Die Haushaltssatzung wurde mit Schreiben des Landratsamtes Regen vom 13.03.2024 (Az. 
20-941) rechtsaufsichtlich behandelt. Die Haushaltssatzung enthält keine nach Art. 67 und 
71 der Gemeindeordnung (GO) genehmigungspflichtigen Bestandteile. 
 
Die Haushaltssatzung wurde am 13.03.2024 ausgefertigt und am 19.03.2024 im Amtsblatt 
Nr. 4 für den Landkreis Regen bekanntgemacht. Sie tritt mit Wirkung vom 01.01.2024 in 
Kraft. 
 
Die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen (= Haushaltsplan mit seinen Anlagen) wurde bis zur 
nächsten amtlichen Bekanntmachung einer Haushaltssatzung in der Geschäftsstelle des 
Zweckverbandes (Rathaus der Stadt Viechtach, Zimmer Nr. 9) während der allgemeinen 
Dienststunden zur Einsichtnahme öffentlich zugänglich gemacht. Zusätzlich wurde die Haus-
haltssatzung mit ihren Anlagen auf der Internetseite der Stadt Viechtach (www.viechtach.de) 
unter Bürger // Service, virtuelles Rathaus, Haushalt, Haushalt 2024 
(www.viechtach.de/haushalt) veröffentlicht. Hierauf wurde in der Bekanntmachung im Amts-
blatt für den Landkreis Regen hingewiesen. 
 
 


Haushaltssatzung des Zweckverbandes Industriegebiet REICHSDORF NORD 
für das Haushaltsjahr 2024 
(Haushaltssatzung 2024) 


 
Vom 13.03.2024 


 
 
Der Zweckverband Industriegebiet REICHSDORF NORD erlässt aufgrund Art. 40 ff. des Ge-
setzes über die kommunale Zusammenarbeit (KommZG) in Verbindung mit Art. 63 ff. der 
Gemeindeordnung (GO) folgende Haushaltssatzung: 
 
 


§ 1 
Haushaltsplan 


 
Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird hiermit festge-
setzt; er schließt im 
 


Verwaltungshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit 261.000 € 
 


und im 
 


Vermögenshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit 205.000 € 
 


ab. 



https://www.viechtach.de/api/assets/4d7ea327-b1a3-41ee-b8c2-fb9b47864708

https://www.viechtach.de/api/assets/4d7ea327-b1a3-41ee-b8c2-fb9b47864708

https://www.viechtach.de/api/assets/4d7ea327-b1a3-41ee-b8c2-fb9b47864708
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§ 2 
Kreditaufnahmen 


 
Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht vorge-
sehen. 
 
 


§ 3 
Verpflichtungsermächtigungen 


 
Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht festgesetzt. 
 
 


§ 4 
Verbandsumlage 


 
(1) Der ungedeckte Finanzbedarf wird für das Haushaltsjahr 2024 auf 46.000 € festgesetzt 


und gemäß § 18 Abs. 4 der Verbandssatzung ZWIG (VS ZWIG) durch Umlage gegen-
über der Stadt Viechtach erhoben (Verbandsumlage). 


 
(2) Die Verbandsumlage ist mit einem Viertel ihres Jahresbetrags am 25. jeden ersten 


Quartalmonats fällig. Die Verbandsumlage im folgenden Jahr wird in Höhe der im ab-
gelaufenen Jahr festgesetzten Vierteljahresbeträge vorläufig erhoben, wenn die Haus-
haltssatzung bei Beginn des Haushaltsjahres noch nicht erlassen ist (Art. 42 KommZG 
in Verbindung mit Art. 19 Abs. 3 des Bayerischen Finanzausgleichsgesetzes 
(BayFAG)). 


 
 


§ 5 
Kassenkredite 


 
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem 
Haushaltsplan wird auf 43.000 € festgesetzt. 
 
 


§ 6 
Inkrafttreten 


 
Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01.01.2024 in Kraft. 
 
 
Viechtach, 13.03.2024 
ZWECKVERBAND INDUSTRIEGEBIET REICHSDORF NORD 
 
 
gez. 
Franz Wittmann 
Verbandsvorsitzender 







Aktenzeichen 941-2024, Vorgang 005985, Dok-Nr. 131289 


Haushaltssatzung des Schulverbandes Mittelschule Viechtach für das Haushaltsjahr 
2024 – Bekanntmachungshinweis 
 
Die Stadt Viechtach ist kraft des Bayerischen Schulfinanzierungsgesetzes (BaySchFG) Mit-
gliedsgemeinde des Schulverbandes Mittelschule Viechtach,1 der Träger des Schulaufwands 
der Mittelschule Viechtach ist. 
 
Nach Art. 24 Abs. 2 des Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit (KommZG) weist 
die Stadt Viechtach darauf hin, dass die Verbandsversammlung des Schulverbandes Mittel-
schule Viechtach in ihrer Sitzung am 12.03.2024 die nachfolgende Haushaltssatzung be-
schlossen hat. 
 
Die Haushaltssatzung wurde mit Schreiben des Landratsamtes Regen vom 13.03.2024 (Az. 
20-941) rechtsaufsichtlich behandelt. Die Haushaltssatzung enthält keine nach Art. 67 und 
71 der Gemeindeordnung (GO) genehmigungspflichtigen Bestandteile. 
 
Die Haushaltssatzung wurde am 13.03.2024 ausgefertigt und am 19.03.2024 im Amtsblatt 
Nr. 4 für den Landkreis Regen bekanntgemacht. Sie tritt mit Wirkung vom 01.01.2024 in 
Kraft. 
 
Die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen (= Haushaltsplan mit seinen Anlagen) wurde bis zur 
nächsten amtlichen Bekanntmachung einer Haushaltssatzung in der Geschäftsstelle des 
Schulverbandes (Rathaus der Stadt Viechtach, Zimmer Nr. 9) während der allgemeinen 
Dienststunden zur Einsichtnahme öffentlich zugänglich gemacht. Zusätzlich wurde die Haus-
haltssatzung mit ihren Anlagen auf der Internetseite der Mitgliedsgemeinde des Schulver-
bands Stadt Viechtach (www.viechtach.de) unter Bürger // Service, virtuelles Rathaus, 
Haushalt, Haushalt 2024 (www.viechtach.de/haushalt) veröffentlicht. Hierauf wurde in der 
Bekanntmachung im Amtsblatt für den Landkreis Regen hingewiesen. 
 
 


Haushaltssatzung des Schulverbandes Mittelschule Viechtach 
für das Haushaltsjahr 2024 
(Haushaltssatzung 2024) 


 
Vom 13.03.2024 


 
 
Der Schulverband Mittelschule Viechtach erlässt aufgrund Art. 9 Abs. 1 Satz 2 des Bayeri-
schen Schulfinanzierungsgesetzes (BaySchFG) in Verbindung mit Art. 40 ff. des Gesetzes 
über die kommunale Zusammenarbeit (KommZG) und Art. 63 ff. der Gemeindeordnung (GO) 
folgende Haushaltssatzung: 
 
 


§ 1 
Haushaltsplan 


 
Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird hiermit festge-
setzt; er schließt im 
 


Verwaltungshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit 947.000 € 
 


und im 
 


Vermögenshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit 158.000 € 
 


ab. 


                                                           
1 Der Sprengel der Mittelschule Viechtach umfasst hinsichtlich der Stadt Viechtach das Gebiet der 
Stadt Viechtach ohne die Ortsteile Heinzlhof, Höllenstein, Kastlmühle und Nebenweg. 



https://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/BaySchFG-9

https://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/BaySchFG-9

https://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/BayKommZG-40

https://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/BayKommZG-40

https://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/BayGO-63
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§ 2 
Kreditaufnahmen 


 
Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht vorge-
sehen. 
 
 


§ 3 
Verpflichtungsermächtigungen 


 
Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht festgesetzt. 
 
 


§ 4 
Schulverbandsumlage 


 
(1) Der durch Gebühren und sonstige Einnahmen nicht gedeckte Bedarf zur Finanzierung 


von Ausgaben des Schulverbandes wird für das Haushaltsjahr 2024 auf 571.300 € fest-
gesetzt und nach der Zahl der Verbandsschüler auf die Mitgliedsgemeinden des Schul-
verbandes umgelegt (Schulverbandsumlage). 


 
(2) Für die Berechnung der Schulverbandsumlage wird die maßgebende Schülerzahl nach 


dem Stand vom 01.10.2023 auf 197 Verbandsschüler festgesetzt. Die Schulver-
bandsumlage wird je Verbandsschüler auf 2.900 € festgesetzt: 


 


Mitgliedsgemeinde 
Zahl der 


Verbandsschüler 


Schulverbands- 
umlage je 


Verbandsschüler 


Schulverbands- 
umlage je 


Mitgliedsgemeinde 


Stadt Viechtach 122 Verbandsschüler x 2.900 € = 353.800 € 


Gemeinde Kollnburg 42 Verbandsschüler x 2.900 € = 121.800 € 


Gemeinde Prackenbach 33 Verbandsschüler x 2.900 € = 95.700 € 


 
(3) Die Schulverbandsumlage ist mit einem Viertel ihres Jahresbetrags am 25. jeden ersten 


Quartalmonats fällig. Die Schulverbandsumlage im folgenden Jahr wird in Höhe der im 
abgelaufenen Jahr festgesetzten Vierteljahresbeträge vorläufig erhoben, wenn die 
Haushaltssatzung bei Beginn des Haushaltsjahres noch nicht erlassen ist (Art. 9 
BaySchFG, Art. 42 KommZG in Verbindung mit Art. 19 Abs. 3 des Bayerischen Finanz-
ausgleichsgesetzes (BayFAG)). 


 
 


§ 5 
Kassenkredite 


 
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem 
Haushaltsplan wird auf 157.000 € festgesetzt. 
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§ 6 
Inkrafttreten 


 
Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01.01.2024 in Kraft. 
 
 
Viechtach, 13.03.2024 
SCHULVERBAND MITTELSCHULE VIECHTACH 
 
 
gez. 
Franz Wittmann 
Verbandsvorsitzender 
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Satzung zur Änderung der Ferienbetreuungsgebührensatzung-Grundschule 
 


Vom 09.04.2024 
 
 
Die Stadt Viechtach erlässt aufgrund Art. 2 und Art. 8 des Kommunalabgabengesetzes (KAG) 
folgende Satzung: 
 
 


§ 1 
Änderung der Ferienbetreuungsgebührensatzung-Grundschule 


 
Die Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung der Ferienbetreuung an der 
Grundschule Viechtach (Ferienbetreuungsgebührensatzung-Grundschule - FBGS-GS) vom 
03.03.2020 wird wie folgt geändert: 
 
1. In § 5 Abs. 1 Buchst. a) wird die Zahl „35,00“ durch die Zahl „50,00“ ersetzt. 
 
2. In § 5 Abs. 1 Buchst. b) wird die Zahl „28,00“ durch die Zahl „40,00“ ersetzt. 
 
3. In § 5 Abs. 2 wird die Zahl „5,00“ durch die Zahl „10,00“ ersetzt. 
 
 


§ 2 
Inkrafttreten 


 
Diese Satzung tritt am 01.01.2025 in Kraft. 
 
 
Viechtach, 09.04.2024 
STADT VIECHTACH 
 
 
 
Franz Wittmann 
erster Bürgermeister 
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Hausordnung für das Vereinsheim Schönau 
(Vereinsheimordnung Schönau – VHO) 


 
Vom 09.04.2024 


 
 
Die Stadt Viechtach ist Eigentümerin des Vereinsheims Schönau, Schönau 25, 94234 
Viechtach. Ihr steht das alleinige Hausrecht zu, soweit es nicht kraft Gesetzes oder vertragli-
cher Vereinbarung dem Veranstalter zusteht. 
 
Bei der Ausübung des Hausrechts sind die berechtigten Belange des Veranstalters zu berück-
sichtigen. Dem Personal oder den Beauftragten der Stadt Viechtach, der Polizei, der Feuer-
wehr und den Aufsichtsbehörden ist jederzeit Zutritt zu den vermieteten Räumen zu gestatten. 
Ihren Anweisungen ist Folge zu leisten. 
 
 


I. Allgemeines 
 
(1) Das Vereinsheim ist eine öffentliche Einrichtung der Stadt Viechtach und war das ehe-


malige Schulhaus der Altgemeinde Schönau. Es dient als Vereinsheim seit Anfang der 
1970er insbesondere der Durchführung gesellschaftlicher, gemeinsamer Aktivitäten. Zu 
diesem Zweck stehen die öffentlichen Räume allen Einwohnern, Vereinen, Verbänden 
und Institutionen aus der Region zur Verfügung. Die Nutzung muss mit dem Zweck und 
den Zielen dieser Einrichtung in Einklang stehen. 


 
(2) Die Hausordnung ist für alle Personen (Benutzer und Besucher) verbindlich, die sich im 


Gebäude oder auf dem dazugehörenden Gelände befinden. Mit dem Betreten erkennen 
sie die Bestimmungen der Hausordnung sowie die Anordnungen des Aufsichtspersonals 
an. 


 
(3) Um eine geregelte Benutzung sicherzustellen, kann für das Vereinsheim ein Belegungs-


plan aufgestellt werden, der für alle Benutzer verbindlich ist. 
 
(4) Das Benutzungsverhältnis ist privatrechtlicher Art. Über die Benutzung entscheidet der 


erste Bürgermeister im Rahmen der laufenden Verwaltung. Ein Rechtsanspruch auf 
Überlassung der Einrichtung besteht nicht. Die Benutzung des Vereinsheims bedarf der 
Erlaubnis. 


 
(5) Die Räumlichkeiten dürfen nur zu dem im Antrag genannten Zweck benutzt werden. Eine 


eigenmächtige Überlassung an Dritte ist nicht gestattet. 
 
(6) Eine gewerbliche oder wettbewerbsrelevante Nutzung des Vereinsheims ist nicht zuläs-


sig. 
 
(7) Der Verkauf von Speisen und Getränken zu gewerblichen Zwecken, sowie zur privaten 


Gewinnerzielung ist nicht gestattet. Werden Speisen und Getränke angeboten, ist darauf 
zu achten, diese vorrangig von lokalen, regionalen Betrieben zu beziehen. 


 
 


II. Benutzungsordnung 
 
(1) Der Benutzer ist verpflichtet, die Räumlichkeiten und die Einrichtungsgegenstände vor 


der Benutzung auf ihre ordnungsgemäße Beschaffenheit zu überprüfen. Sofern bis zum 
Beginn der Nutzung oder Veranstaltung vom Benutzer keine Beanstandung erhoben 
wird, gelten die zur Benutzung überlassenen Räume und Einrichtungen als vom Benut-
zer selbst in ordnungsgemäßen Zustand übernommen. 
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(2) Der Benutzer haftet für alle über die übliche Abnutzung hinausgehenden Beschädigun-


gen am Gebäude, an eigenen oder fremden Außen- und Nebenanlagen und den Verlust 
an der Mietsache ohne Rücksicht darauf, ob die Beschädigung oder der Verlust durch 
ihn, seine Beauftragten, oder durch Teilnehmer an der Veranstaltung oder sonstiger Nut-
zung entstanden sind. Schadenersatz ist zu leisten. In besonderen Fällen kann die Stadt 
Viechtach eine Sicherheitsleistung verlangen. 


 
(3) Soweit es sich um eine Veranstaltung handelt, bei der Musikwerke aus dem GEMA-


Repertoire abgespielt werden, sind diese durch den Benutzer bei der GEMA anzumel-
den. 


 
(4) Über die Anbringung von Dekoration hat sich der Benutzer vorher mit dem Eigentümer 


zu verständigen. Das Bekleben, sowie das Anbringen von Nägeln, Haken, Schrauben, 
Bohrungen usw. an Türen, Fußboden, Glasflächen sowie an den Wänden etc. ist unter-
sagt. 


 
(5) Das Mitbringen von Haustieren ist nicht gestattet. 
 
(6) Die Besucherhöchstzahl von 200 Personen darf nicht überschritten werden. 
 
(7) Übernachtungen nach Ende der Veranstaltung sind nicht gestattet. 
 
(8) Der Benutzer hat im Rahmen seiner Möglichkeiten auf seine Teilnehmer, Gäste oder 


Besucher einzuwirken, die Straße im Bereich des Vereinsheims für die Nutzung der An-
wohner frei zu halten. Das Abstellen von Fahrzeugen ist nur auf den gekennzeichneten 
öffentlichen Parkplätzen in der Umgebung des Gebäudes erlaubt. Behinderungen des 
Verkehrs an der öffentlichen Straße sind unter Berücksichtigung der öffentlichen Park-
möglichkeiten zu vermeiden. 


 
(9) Die gesetzlichen Auflagen und Bestimmungen des Lärmschutzes (Nachtruhe) gegen-


über den Anwohnern des Vereinsheims sind uneingeschränkt zu beachten. Bei Über-
schreitung des Lärmpegels behält sich die Stadt Viechtach das Recht zur Unterbrechung 
der Veranstaltung vor. Entstehende Schadensersatzansprüche treffen den Veranstalter. 


 
(10) Nach Beendigung der Veranstaltung ist der angefallene Müll innerhalb des Gebäudes 


sowie im Außenbereich auf eigene Kosten zu entsorgen. Die Reinigung der genutzten 
Räume sowie des Außenbereiches erfolgt durch den Nutzer/Veranstalter. Für Abfälle 
sind vom Veranstalter geeignete Behälter zur Verfügung zu stellen. Der Reinigungszeit-
punkt sowie die Verwendung der Reinigungsmittel und Geräte sind mit dem Beauftrag-
ten der Stadt Viechtach abzustimmen. Ferner sind Tische und Stühle zu reinigen, Fens-
ter und Türen sind zu schließen. Sämtliche benutzte Räume inklusive der Toiletten sind 
nass zu reinigen. Das benutzte Geschirr, die Gläser, das Besteck etc. sind zu spülen 
und aufzuräumen.1 Bei Großveranstaltungen erfolgt die Reinigung auf Kosten des Ver-
anstalters mit eigenem Personal oder durch ein von der Stadt Viechtach beauftragtes 
Reinigungsunternehmen. 


 
(11) Stühle und Tische sind nach dem aushängenden Plan im Lagerraum einzuräumen. Ti-


sche und Stühle dürfen nicht außer Haus gebracht werden. 
 
(12) Beschädigtes oder fehlendes Inventar ist vom jeweiligen Benutzer zu ersetzen. Ersatz-


beschaffung erfolgt durch die Stadt Viechtach. 
 


                                                 
1 Das Geschirr, die Gläser und das Besteck befindet sich im Eigentum der Schönauer Vereine. 
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(13) Vereine sind dazu verpflichtet, nach ihren Übungsstunden oder sonstiger Nutzung die 
jeweiligen Räume besenrein zu verlassen. 


 
(14) Das Hausrecht wird vom Eigentümer des Hauses und dessen Beauftragten wahrgenom-


men. Ein grober Verstoß gegen die Hausordnung kann die sofortige Beendigung der 
Veranstaltung nach sich ziehen. 


 
(15) In allen Räumen des Vereinsheims ist das Rauchen nicht gestattet. Der Veranstalter hat 


die Einhaltung des Rauchverbotes durch geeignete Maßnahmen sicherzustellen. Pyro-
technische Gegenstände dürfen ohne Erlaubnis nicht abgebrannt werden. Die Verwen-
dung von offenem Feuer ist unzulässig. Für Veranstaltungen, bei denen offenes Feuer 
absolut erforderlich ist (Theater o. ä.), sind bei der Anmeldung entsprechende Angaben 
zu machen und die notwendigen Vorkehrungen zu treffen. 


 
(16) Die überlassenen Räume dürfen während der Veranstaltung oder sonstiger Nutzung 


nicht verschlossen werden. 
 
(17) Flure und Gänge müssen während der Dauer der Veranstaltung oder sonstiger Nutzung 


ungehindert passierbar sein. Die Türen zu den Fluchtwegen, Feuermelder sowie Feuer-
löscher dürfen nicht durch Gegenstände verstellt oder verbaut werden. 


 
(18) Technische Einrichtungen dürfen nur von autorisiertem Personal bedient werden. 
 
(19) Ohne die Zustimmung der Stadt Viechtach dürfen keine Veränderungen in den Räumen 


und anderen Einrichtungen vorgenommen werden. Sämtliche Veränderungen, Einbau-
ten und Dekorationen, die vom Veranstalter vorgenommen werden, gehen zu seinen 
finanziellen Lasten. Er trägt ebenfalls die Kosten für die Wiederherstellung des ursprüng-
lichen Zustands. Aufbauten müssen bau- und feuerpolizeilichen Vorschriften entspre-
chen. 


 
(20) Spiritus, Öl, Gas oder ähnliches zu Koch-, Heiz- oder Betriebszwecken darf nicht ver-


wendet werden. Auf strengste Einhaltung der feuerpolizeilichen Vorschriften ist zu ach-
ten. 


 
(21) Auf die Einhaltung gesetzlicher Bestimmungen des Jugendschutzgesetzes, der Gewer-


beordnung, der Versammlungsstättenverordnung etc. wird ausdrücklich hingewiesen. 
 
(22) Fundgegenstände sind bei der Stadt Viechtach abzugeben. Für eine Garderobe über-


nimmt die Stadt Viechtach grundsätzlich keine Haftung. 
 
(23) Ab 22:00 Uhr müssen alle Fenster und Türen des Vereinsheims geschlossen bleiben, 


die Musikbeschallung ist auf Zimmerlautstärke zu halten. Veranstaltungen dürfen nur im 
Gebäudeinneren stattfinden. Gespräche im Freien sind nur in angemessener Lautstärke 
geduldet. Veranstaltungen im Freien sind separat anzumelden. 


 
(24) Für vom Veranstalter oder Nutzer mitgebrachtes Inventar übernimmt die Stadt Viechtach 


keine Haftung. Die Materialien, technischen Geräte und deren Einsatz müssen den An-
forderungen der Versammlungsstättenverordnung entsprechen. 


 
(25) Nach Schluss der Veranstaltung oder Nutzung haben die Verantwortlichen für das Ab-


schließen der Fenster und Türen, das Abstellen der Wasserhähne und das Löschen der 
Lichter zu sorgen. Sie haften für Schäden und Schlüsselverlust. 


 
(26) Bei besonderen Veranstaltungen hat die Stadt Viechtach als Vermieter das Recht, eine 


erforderliche Anzahl von Ordnern zur Aufrechterhaltung der Ordnung sowie der Schlie-
ßung der Türen zu fordern. 
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(27) Die öffentliche Ordnung in und vor dem Gebäude ist während der Veranstaltung und 


während der Abfahrt der Besucher und Gäste sicherzustellen. 
 
(28) Die Stadt Viechtach fordert die Veranstalter/Nutzer auf, auf die sparsame Verwendung 


von Energie, Wasser zu sorgen und auf eine ausreichende Belüftung hinzuwirken. 
 
(29) Die dem Veranstalter/Nutzer obliegenden Pflichten müssen am nächsten Tag bis spä-


testens 13:00 Uhr erfüllt sein. Die Frist kann in Absprache mit der Stadt Viechtach ver-
längert oder verkürzt werden. Bis zum vorgenannten Zeitpunkt müssen alle Reinigungs-
, Aufräum- und Abbauarbeiten innen und außen abgeschlossen sein. 


 
 


III. Antragstellung, Genehmigung 
 
(1) Die Vereinsvorstände, Ausbildungs- und Übungsleiter sowie der jeweilige Veranstal-


ter/Nutzer tragen für die Einhaltung der Hausordnung die Verantwortung. Im Antrag auf 
Erteilung der Erlaubnis zur Benutzung des Vereinsheims ist der jeweilige Verantwortli-
che der Veranstaltung/Nutzung zu benennen. Ist dieser nicht der Antragsteller, ist des-
sen schriftliche Einwilligungserklärung beizufügen. 


 
(2) Die Überlassung des Vereinsheims erfolgt nur auf Antrag. Die Überlassung erfolgt durch 


die Stadt Viechtach im Benehmen mit den Vorständen der Schönauer Vereine. Aus dem 
Antrag muss Art und Dauer sowie der räumliche Umfang der Veranstaltung/Nutzung 
hervorgehen. Der Antrag sollte rechtzeitig, mindestens zwei Wochen vor der Veranstal-
tung bei der Stadt Viechtach gestellt werden. Ein Antrag entfällt bei Veranstaltungen/Nut-
zungen von örtlichen Vereinen, soweit diese im Rahmen eines Belegungsplanes geneh-
migt sind. 


 
(3) Die Stadt Viechtach kann die Zulassung von Veranstaltungen von der Vorlage des Pro-


gramms abhängig machen und, soweit geboten, mit besonderen Auflagen versehen. 
 
(4) Die Überlassung des Vereinsheims erfolgt durch Abschluss einer Vereinbarung. Im Falle 


einer Überlassung des Vereinsheims haben die ursprünglichen Vereinsveranstaltungen 
des Belegungsplanes generell Vorrang. Bei Bedarf findet zur Dokumentation des Zu-
standes des Vereinsheims vor und nach der Veranstaltung/Nutzung eine Abnahme statt. 


 
(5) Die Stadt Viechtach koordiniert die Termine der Veranstaltungen/Nutzungen und besitzt 


bei Überschneidungen das Zuweisungsrecht. Dieses Zuweisungsrecht bestimmt sich 
aus der Nähe der Veranstaltung/Nutzung zu den Förderzwecken und -zielen. Die Stadt 
Viechtach behält sich das Recht vor, die Genehmigung zurückzuziehen, wenn das Ge-
bäude für eigene Zwecke benötigt wird. Schadenersatzansprüche des Veranstal-
ters/Nutzers an die Stadt Viechtach sind in diesem Fall ausgeschlossen. 


 
(6) Für alle Schadenersatzansprüche, die der Stadt Viechtach wegen Verstoß gegen die 


Bestimmungen dieser Hausordnung durch einzelne Vereinsmitglieder, Veranstalter/Nut-
zer oder Besucher zustehen, haftet neben diesen der betreffende Verein oder der Ver-
anstalter/Nutzer. 


 
(7) Verschuldete oder unverschuldete Beschädigungen hat der Verantwortliche der Stadt 


Viechtach oder dessen Beauftragten unverzüglich anzuzeigen. Wird eine nicht ange-
zeigte Beschädigung festgestellt, so wird, bis der Gegenbeweis erbracht ist, angenom-
men, dass der letzte Benutzer den Schaden verursacht hat. 
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IV. Unkostenbeitrag 
 
(1) Grundsätzlich müssen alle Nutzer einen Unkostenbeitrag erbringen. Die Höhe des Un-


kostenbeitrags ergibt sich aus der Anlage 1 zu Ziffer IV. 
 
(2) Der Unkostenbeitrag wird als Pauschalentgelt festgesetzt, wobei sämtliche Unterhal-


tungskosten abgegolten sind (Wassergebühr, Abwassergebühr, Strom, Reinigung usw.). 
 
(3) Die Kosten für Genehmigungen, wie GEMA, Gestattung, Sperrzeitverkürzung, hat der 


Veranstalter selbst zu tragen. 
 
(4) Die Stadt Viechtach ist berechtigt, eine zusätzliche Kaution in Höhe des voraussichtli-


chen Unkostenbeitrags zu erheben. 
 
(5) Der Unkostenbeitrag dient zur Deckung der tatsächlichen Selbstkosten für den Unterhalt 


und den Betrieb der Räumlichkeiten. 
 
 


V. Sonstiges 
 
(1) Über Ausnahmen von den Bestimmungen dieser Hausordnung entscheidet die Stadt 


Viechtach (je nach Zuständigkeit der erste Bürgermeister oder Stadtrat). 
 
(2) Im Jahr 2024 wird über LEADER eine Ausstattung des Vereinsheims Schönau gefördert. 


Eine Änderung der Hausordnung, solange deren Zweckbindung vorliegt, mit der zustän-
digen LEADER-Stelle abzustimmen. 


 
 


VI. Inkrafttreten 
 
Diese Hausordnung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 
 
 
Viechtach, 09.04.2024 
STADT VIECHTACH 
 
 
 
Franz Wittmann 
erster Bürgermeister 
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Anlage 1 zu Ziffer IV 
 
Der Unkostenbeitrag für das Vereinsheim Schönau beträgt 


für pro Nutzungstag 
Vereine, Verbände und Institutionen mit Sitz in der Stadt Viechtach 0,00 € 
Parteien und Wählergruppen 0,00 € 
Pfarrgemeinde, Kindergärten und Schulen 0,00 € 
Gemeindebürger und auswärtige Mitglieder bei Vereinen mit Sitz in der 
Stadt Viechtach 25,00 € 


Vereine, Verbände und Institutionen mit Sitz außerhalb der Stadt 
Viechtach 100,00 € 


Unternehmen 200,00 € 
Sonstige auswärtige Personen 200,00 € 


 







  STADT VIECHTACH 
 


 
Bekanntmachung 
 
Vollzug des Baugesetzbuches (BauGB); 
Änderung des Bebauungsplans „Mitterweg II“ durch Deckblatt 1 
im beschleunigten Verfahren nach § 13a BauGB (Bebauungspläne der 
Innenentwicklung) 
 
Bekanntmachung des Aufstellungs- und Billigungsbeschlusses (§ 2 Abs. 1 i.V. 
mit § 13a BauGB); 
Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 13a Abs. 3, § 13 Abs. 2 Nr. 2 BauGB i.V. 
mit § 3 Abs. 2 BauGB 
 
Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 04.03.2024 beschlossen, den Bebauungsplan 
 


„Mitterweg II“ Deckblatt 1 
 
aufzustellen. 
 
Im Rahmen einer Innenentwicklung werden Teilflächen der Flurnummer 162, 161 der 
Gemarkung Schlatzendorf als Baufläche ausgewiesen. 
 
Der Planbereich ist im beiliegenden Kartenausschnitt unten dargestellt. 
 
Der Bebauungsplan soll gemäß § 13a BauGB (Bebauungsplan der Innenentwicklung) 
im beschleunigten Verfahren durchgeführt werden, da folgende 
Grundvoraussetzungen dafür vorliegen: 


• Der Geltungsbereich liegt im Innenbereich der Stadt Viechtach 
• Die Maßnahme dient der Nachverdichtung 
• Die zulässige Grundfläche beträgt weniger als 20.000 m² 


 
Es wird deshalb das beschleunigte Verfahren gemäß § 13a BauGB angewandt. Es 
wird darauf hingewiesen, dass im beschleunigten Verfahren die Vorschriften des 
vereinfachten Verfahrens gemäß § 13 BauGB entsprechend gelten und von einer 
Umweltprüfung gemäß § 2 Abs. 4 BauGB abgesehen wird.  
 
Der Stadtrat hat den Entwurf des Bebauungsplans „Mitterweg II“ durch Deckblatt 1 in 
der Fassung vom 18.03.2024 in seiner Sitzung am 08.04.2024 gebilligt. Der Billigungs- 
und Auslegungsbeschluss wird hiermit ortsüblich bekannt gemacht. 
 
Der Entwurf vom 18.03.2024 des Bebauungsplans „Mitterweg II“ durch Deckblatt 1 
wird in der Zeit vom  
 


12.04.2024 bis einschließlich 13.05.2024 
 







im Bauamt der Stadt Viechtach, Mönchshofstraße 31, 94234 Viechtach im Zimmer 007 
während der allgemeinen Dienststunden öffentlich zur Einsichtnahme ausgelegt. 
Zusätzlich ist der Entwurf auf der Homepage der Stadt Viechtach (www.viechtach.de) 
einzusehen.  
 
Während der Auslegungsfrist können schriftlich oder zur Niederschrift Anregungen 
beim Bauamt der Stadt Viechtach vorgebracht werden.  
 
Bei allen zusätzlich auftretenden Fragen können sich die Bürgerinnen und Bürger 
gerne telefonisch oder per Mail an die Stadtverwaltung wenden (Tel. 09942/808-150,-
140; rathaus@viechtach.de). Sollte eine persönliche Einsichtnahme in die im Rathaus 
in Papierform vorgehaltenen Unterlagen unumgänglich sein, wird um eine vorherige 
Terminvereinbarung unter den oben genannten Telefonnummern gebeten. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass Stellungnahmen, die im Verfahren der 
Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung nicht fristgerecht abgegeben worden sind, 
bei der Beschlussfassung unberücksichtigt bleiben können.  
 


 
 
Viechtach, den 09.04.2024 
 
Stadt Viechtach 
 
gez. 
Franz Wittmann 
erster Bürgermeister 
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Amtsblatt 
der Stadt Viechtach 


Nr. 15 / 2025 
 
 


 
 
 
 
erster Tag der öffentlichen 
Verfügbarkeit im Internet: 02.12.2025 
 
Vorgang-Nummer: 004571 
 
Dokumenten-Nummer: 076330 
 
 
Das Amtsblatt wird ausschließlich digital veröffentlicht und erscheint nach Bedarf. Es wird im 
Internet auf der öffentlich zugänglichen Internetseite der Stadt Viechtach unter 
www.viechtach.de/amtsblatt veröffentlicht. Das dort eingestellte elektronische PDF/A-Doku-
ment ist die amtlich bekannt gemachte Fassung. 
 
Wenn Sie über ein neues Amtsblatt informiert werden möchten, melden Sie sich bitte an unter 
hauptamt@viechtach.de. 
 
 
Verantwortlicher Herausgeber: 
Stadt Viechtach 
Hauptamt 
Mönchshofstraße 31 
94234 Viechtach 
Verantwortlich für den Inhalt ist der jeweilige Verfasser der Bekanntmachung. 
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Stadt Viechtach 
Geschäftszeichen 
5.1/1500/163389 
 
 


 
Bekanntmachung 


 
 
Widerspruchsrecht gemäß § 50 Abs. 5 Bundesmeldegesetz (BMG): 
 
Die Meldebehörde ist berechtigt, bestimmte Auskünfte an Dritte zu erteilen.  
Die Betroffenen können jedoch der Übermittlung ihrer Daten durch das 
Einwohnermeldeamt bei folgenden Auskünften widersprechen: 
 


 Auskunft an Parteien (§ 50 Abs. 1 BMG) 
Die Meldebehörde darf Parteien, Wählergruppen und anderen Trägern von 
Wahlvorschlägen im Zusammenhang mit Wahlen und Abstimmungen auf staatlicher 
und kommunaler Ebene in den sechs der Wahl oder Abstimmung vorangehenden 
Monaten Auskunft erteilen über Familienname, Vornamen, Doktorgrad und 
derzeitige Anschriften sowie, sofern die Person verstorben ist, diese Tatsache 
(Einfache Melderegisterauskunft). 
 


 Alters- und Ehejubilare (§ 50 Abs. 2 BMG) 
Auskunft aus dem Melderegister über Alters- oder Ehejubiläen an Mandatsträger, 
Presse oder Rundfunk über Familienname, Vorname, Doktorgrad, Anschrift sowie Datum 
und Art des Jubiläums. 
Altersjubiläen sind der 70. Geburtstag, jeder fünfte weitere Geburtstag und ab dem 
100. Geburtstag jeder folgende Geburtstag; Ehejubiläen sind das 50. und jedes 
folgende Ehejubiläum. 
 


 Adressbuchverlage (§ 50 Abs. 3 BMG) 
Auskunft zu allen Einwohnern, die das 18. Lebensjahr vollendet haben, über 
Familienname, Vornamen, Doktorgrad und derzeitige Anschriften. Die übermittelten 
Daten dürfen nur für die Herausgabe von Adressbüchern (Adressenverzeichnisse in 
Buchform) verwendet werden.  
 
 
 
Eine Erteilung dieser Auskünfte erfolgt nicht, wenn eine Auskunftssperre vorliegt oder 
die Betroffenen der Übermittlung ihrer Daten widersprochen haben. Wer von seinem 
Widerspruchsrecht Gebrauch machen will, wird gebeten, dies dem Bürgeramt der Stadt 
Viechtach mitzuteilen. 
 
 
 
Viechtach, 28.11.2025 
STADT VIECHTACH 
 
 
Wittmann       
1. Bürgermeister      
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Satzung zur Änderung der Beitrags- und Gebührensatzung zur Wasserabgabesatzung 
 


Vom 02.12.2025 
 
 
Die Stadt Viechtach erlässt aufgrund Art. 5, 8 und 9 des Kommunalabgabengesetzes (KAG) 
folgende Satzung: 
 
 


§ 1 
Änderung der Beitrags- und Gebührensatzung zur Wasserabgabesatzung 


 
Die Beitrags- und Gebührensatzung zur Wasserabgabesatzung (BGS-WAS) vom 15.11.2016, 
zuletzt geändert durch Satzung vom 02.07.2024 (VITAbl. Nr. 7/2024), wird wie folgt geändert: 
 
1. § 9a erhält folgende Fassung: 


 
„§ 9a 


Grundgebühr 
 


(1) 1Die Grundgebühr wird nach dem Dauerdurchfluss (Q3) oder nach dem 
Nenndurchfluss (Qn) der verwendeten Wasserzähler berechnet. 2Befinden sich auf 
einem Grundstück nicht nur vorübergehend mehrere Wasseranschlüsse, so wird die 
Grundgebühr nach der Summe des Dauerdurchflusses oder des Nenndurchflusses 
der einzelnen Wasserzähler berechnet. 3Soweit Wasserzähler nicht eingebaut sind, 
wird der Dauerdurchfluss oder der Nenndurchfluss geschätzt, der nötig wäre, um 
die mögliche Wasserentnahme messen zu können. 


 
(2) Die Grundgebühr beträgt bei der Verwendung von Wasserzählern mit 


Dauerdurchfluss inklusive der gesetzlichen Umsatzsteuer 
 


bis 4 m³/h 51,36 €/Jahr 
bis 10 m³/h 128,40 €/Jahr 
bis 16 m³/h 205,44 €/Jahr 
über 16 m³/h 321,00 €/Jahr. 


 
(3) Die Grundgebühr beträgt bei der Verwendung von Wasserzählern mit 


Nenndurchfluss inklusive der gesetzlichen Umsatzsteuer 
 


bis 2,5 m³/h 51,36 €/Jahr 
bis 6 m³/h 128,40 €/Jahr 
bis 10 m³/h 205,44 €/Jahr 
über 10 m³/h 321,00 €/Jahr. 


 
(4) 1Die Grundgebühr für einen Bauwasserzähler oder ein Standrohr mit Zähler beträgt 


je angefangenen Monat 10,70 € inklusive der gesetzlichen Umsatzsteuer. 2Als 
Standrohr gilt jede Vorrichtung, die es erlaubt, aus einem Hydranten (Überflur- oder 
Unterflurhydranten) Wasser zu entnehmen. 3Für die Überlassung wird bei Abholung 
eine Kaution zur Zahlung fällig. 4Die Kaution beträgt 


 
a) bei einem Bauwasserzähler 150,00 € 
 
b) bei einem Standrohr mit Zähler 250,00 €. 


 
5Die Kaution wird nach mangelfreier und fristgerechter Rückgabe unverzinst 
zurückerstattet. 6Die Kaution unterliegt nicht der Umsatzsteuer.“ 
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2. § 10 erhält folgende Fassung: 


 
„§ 10 


Verbrauchsgebühr 
 


(1) 1Die Verbrauchsgebühr wird nach der Menge des aus der 
Wasserversorgungseinrichtung entnommenen Wassers berechnet. 2Die Gebühr 
beträgt 3,75 € inklusive der gesetzlichen Umsatzsteuer pro Kubikmeter 
entnommenen Wassers. 


 
(2) 1Der Wasserverbrauch wird durch geeichte Wasserzähler ermittelt. 2Er ist durch die 


Stadt zu schätzen, wenn 
 


1. ein Wasserzähler nicht vorhanden ist, oder 
 
2. der Zutritt zum Wasserzähler oder dessen Ablesung nicht ermöglicht wird, 


oder 
 
3. sich konkrete Anhaltspunkte dafür ergeben, dass der Wasserzähler den 


wirklichen Wasserverbrauch nicht angibt. 
 
(3) Wird ein Bauwasserzähler oder ein sonstiger beweglicher Wasserzähler verwendet, 


so beträgt die Gebühr 3,75 € inklusive der gesetzlichen Umsatzsteuer pro 
Kubikmeter entnommenen Wassers.“ 


 
3. § 14 erhält folgende Fassung: 


 
„§ 14 


Umsatzsteuer 
 
1Zu den Beiträgen und Kostenerstattungsansprüchen wird die Umsatzsteuer in der jeweils 
gesetzlichen Höhe erhoben. 2In den Gebühren ist die Umsatzsteuer enthalten.“ 


 
 


§ 2 
Inkrafttreten 


 
Diese Satzung tritt am 01.01.2026 in Kraft. 
 
 
Viechtach, 02.12.2025 
STADT VIECHTACH 
 
 
 
Franz Wittmann 
erster Bürgermeister 
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Satzung zur Änderung der Ferienbetreuungssatzung-Grundschule 
 


Vom 02.12.2025 
 
 
Die Stadt Viechtach erlässt aufgrund Art. 23 und Art. 24 Abs. 1 Nr. 1 der Gemeindeordnung 
(GO) folgende Satzung: 
 
 


§ 1 
Änderung der Ferienbetreuungssatzung-Grundschule 


 
Die Satzung für die Ferienbetreuung an der Grundschule Viechtach (Ferienbetreuungssat-
zung-Grundschule - FBS-GS) vom 14.01.2020 wird wie folgt geändert: 
 
1. § 1 wird wie folgt geändert: 


 
a) In Abs. 1 werden nach dem Wort „Einrichtung“ die Angabe „im Sinne des Art. 21 GO“ 


eingefügt. 
 


b) In Abs. 2 wird nach dem Wort „Betreuungsangebot“ die Angabe „(Ferienangebot)“ ein-
gefügt. 


 
2. § 2 wird wie folgt geändert: 


 
a) Der bisherige Wortlaut wird zu Abs. 1. 


 
b) Satz 1 des bisherigen Wortlauts erhält folgende Fassung: 


 
„1Die Ferienbetreuung ermöglicht die Betreuung von Schulkindern im Grundschulalter 
und Vorschulkindern in den Ferien. 2Die Ferienbetreuung ist ein freiwilliges Angebot 
der Stadt Viechtach zur Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf.“ 
 


c) Es wird folgender Abs. 2 angefügt: 
 
„Die Ferienbetreuung dient zusammen mit der offenen Ganztagsbetreuung an der 
Grundschule Viechtach zur Erfüllung des mit dem Ganztagsförderungsgesetzes       
(GaFöG) ab dem 01.08.2026 stufenweisen eingeführten Rechtsanspruches auf Ganz-
tagsbetreuung gemäß § 24 Abs. 4 des Sozialgesetzbuches Achtes Buch (SGB VIII).“ 


 
3. § 4 wird wie folgt geändert: 


 
a) Abs. 1 erhält folgende Fassung: 


 
„1Zur Ermittlung der Ferienwochen, in welchen die Personensorgeberechtigten eine 
Ferienbetreuung benötigen, wird jeweils im November oder Dezember eine verbindli-
che Bedarfsabfrage für das nächste Betreuungsjahr (Kalenderjahr)durchgeführt. 2So-
fern für die jeweiligen Ferienwochen des nächsten Betreuungsjahres für mindestens 
zehn Kinder bis spätestens 31.12. des vorhergehenden Betreuungsjahres ein Bedarf 
bei der Stadt Viechtach angemeldet wird, kommt das Betreuungsangebot zustande 
(Mindestteilnehmerzahl). 3Für Kinder, die einen Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreu-
ung nach § 24 Abs. 4 SGB VIII haben, gilt keine Mindestteilnehmerzahl.“ 
 


b) In Abs. 3 wird folgender Satz 3 angefügt: 
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„3Die Sätze 1 und 2 gelten nicht für Kinder, die einen Rechtsanspruch auf Ganztags-
betreuung nach § 24 Abs. 4 SGB VIII haben. Für die Geltendmachung des Rechtsan-
spruches gelten die gesetzlichen Bestimmungen.“ 
 


c) Abs. 4 wird wie folgt geändert: 
 
aa) In Satz 1 wird nach dem Wort „erfolgt“ die Angabe „neben dem Rechtsanspruch 


auf Ganztagsbetreuung nach § 24 Abs. 4 SGB VIII“ eingefügt. 
 
bb) In Satz 2 werden nach dem Buchst. c) folgende Buchst. angefügt: 


   
  „d) Kinder, bei denen ein Personensorgeberechtigter berufstätig ist, 
 


e) Kinder, die im Interesse einer Integration der Betreuung bedürfen.“ 
 


d) Abs. 5 erhält folgende Fassung: 
 
„Die Aufnahme erfolgt bis zum Ende des Kalenderjahres (Betreuungsjahres) und muss 
für jedes Betreuungsjahr erneut beantragt werden.“ 


 
4. § 5 erhält folgende Fassung: 


 
„§ 5 


Öffnungszeiten, Schließzeiten, tägliche Betreuungszeit, 
Buchung, Betreuungsumfang 


 
(1) 1Die Öffnungszeiten werden von der Stadt Viechtach nach erfolgter Bedarfsabfrage 


gegen Ende des vorhergehenden Betreuungsjahres festgelegt. 2Betreuungsjahr ist 
das Kalenderjahr. 


 
(2) 1An gesetzlichen Feiertagen ist die Ferienbetreuung geschlossen. 2Die Schließzei-


ten von bis zu zwanzig Werktagen (Wochentage Montag bis Freitag) pro Betreu-
ungsjahr werden von der Stadt Viechtach im Rahmen der Bedarfsabfrage nach § 4 
festgelegt. 


 
(3) 1Die tägliche Betreuungszeit wird von Montag bis Freitag von 08:00 Uhr bis 13:00 


Uhr festgesetzt (Regelbetreuungszeit). 2Ab dem 01.08.2026 wird die tägliche Be-
treuungszeit für Kinder mit Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung bei Bedarf auf 
bis max. 16:00 Uhr erweitert (erweiterte Betreuungszeit). 3Über Ausnahmen von 
den Sätzen 1 und 2 entscheidet die Stadt Viechtach. 


 
(4) Die Kinder müssen pünktlich zum Beginn der täglichen Betreuungszeit zum Betreu-


ungsort gebracht werden und pünktlich zum Ende der Betreuungszeit wieder ab-
geholt werden. 


 
(5) 1Getränke werden gebührenfrei zur Verfügung gestellt. 2Eine Mittagsverpflegung in 


der Regelbetreuungszeit erfolgt nicht. 3Im Rahmen der erweiterten Betreuungszeit 
wird ggf. mit einem externen Kooperationspartner eine kostenpflichtige Mittagsver-
pflegung angeboten. 


 
(6) 1Eine Buchung zur Ferienbetreuung ist nur wochenweise und nicht tageweise mög-


lich. 2Es können mehrere Wochen, oder auch nur eine Woche gebucht werden. 
3Der Buchungsumfang ist bei der Anmeldung verbindlich anzugeben. 


 
(7) Eine Änderung des Betreuungsumfangs während der Ferien bedarf der Zustim-


mung der Stadt Viechtach.“ 
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5. § 9 wird wie folgt geändert: 
 


a) Abs. 1 wird ersatzlos gestrichen. 
 
b) Der bisherige Abs. 2 wird zu Abs. 1 und wird wie folgt geändert: 


 
Die Angabe „Mit Wirkung zu Beginn einer Ferienbetreuung unter Einhaltung einer ein-
wöchigen Frist kann ein Aufnahmebescheid außer in den Fällen der Art. 48 und 49 
des Bayerischen Verwaltungsverfahrensgesetzes (BayVwVfG) nur dann widerrufen 
bzw. zurückgenommen werden (Ausschluss), wenn“ wird durch die Angabe „Ein Kind 
kann vom weiteren Besuch der Ferienbetreuung ausgeschlossen werden wenn“ er-
setzt. 
 


c) Es wird folgender neuer Abs. 2 angefügt: 
 
„Die Entscheidung über den Ausschluss trifft die Stadt Viechtach nach Anhörung der 
Personensorgeberechtigten.“ 


 
 


§ 2 
weitere Änderung der Ferienbetreuungssatzung-Grundschule 


 
Die Satzung für die Ferienbetreuung an der Grundschule Viechtach (Ferienbetreuungssat-
zung-Grundschule - FBS-GS) vom 14.01.2020, die zuletzt durch § 1 geändert wurde, wird wie 
folgt geändert: 
 
In § 1 Abs. 2 wird folgender Satz 3 angefügt: 
 
„3Das Ferienangebot unterliegt der staatlichen Schulaufsicht nach Art. 111 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 
des Bayerischen Gesetzes über das Erziehungs- und Unterrichtswesen (BayEUG).“ 
 
 


§ 3 
Inkrafttreten 


 
(1) § 1 tritt am 01.01.2026 in Kraft. 
 
(2) § 2 tritt am 01.10.2026 in Kraft. 
 
 
Viechtach, 02.12.2025 
STADT VIECHTACH 
 
 
 
Franz Wittmann 
erster Bürgermeister 







Gz. 2.0/0280/163500 Seite 1 von 2 


Satzung zur Änderung der Ferienbetreuungsgebührensatzung-Grundschule 
 


Vom 02.12.2025 
 
 
Die Stadt Viechtach erlässt aufgrund Art. 2 und Art. 8 des Kommunalabgabengesetzes (KAG) 
folgende Satzung: 
 
 


§ 1 
Änderung der Ferienbetreuungsgebührensatzung-Grundschule 


 
Die Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung der Ferienbetreuung an der 
Grundschule Viechtach (Ferienbetreuungsgebührensatzung-Grundschule - FBGS-GS) vom 
03.03.2020, zuletzt geändert durch Satzung vom 09.04.2024 (VITAbl. Nr. 4/2024) wird wie 
folgt geändert: 
 
1. In § 4 Abs. 1 wird das Wort „Gebühr“ durch das Wort „Betreuungsgebühr“ ersetzt. 
 
2. § 5 erhält folgende Fassung: 


 
„§ 5 


Gebührenhöhe 
 
(1) Für den Besuch der Ferienbetreuung erhebt die Stadt Viechtach folgende Betreu-


ungsgebühren: 
 


a) für eine Fünf-Tage-Woche 
 
aa) in der Regelbetreuungszeit (08:00 Uhr bis 13:00 Uhr) 65,00 € 


 
bb) in der erweiterten Betreuungszeit (13:00 Uhr bis 16:00 Uhr) 
 für jede angefangene Stunde 13,00 € 
 


b) für eine Vier-Tage-Woche 
 


aa) in der Regelbetreuungszeit (08:00 Uhr bis 13:00 Uhr) 52,00 € 
 


bb) in der erweiterten Betreuungszeit (13:00 Uhr bis 16:00 Uhr) 
 für jede angefangene Stunde 10,00 € 


 
(2) Besuchen zwei oder mehrere Kinder aus einer Familie (auch Stief- oder Halbge-


schwister) die Ferienbetreuung werden die Betreuungsgebühren nach Abs. 1 für 
das zweite und jedes weitere Kind um 10,00 € gesenkt. 


 
(3) In der Gebühr ist eine etwaige gesetzliche Mehrwertsteuer enthalten.“ 
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§ 2 
Inkrafttreten 


 
Diese Satzung tritt am 01.01.2026 in Kraft. 
 
 
Viechtach, 02.12.2025 
STADT VIECHTACH 
 
 
 
Franz Wittmann 
erster Bürgermeister 
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Satzung zur Änderung der Freibadgebührensatzung 
 


Vom 02.12.2025 
 
 
Die Stadt Viechtach erlässt aufgrund Art. 2 und 8 des Kommunalabgabengesetzes (KAG) 
und Art. 20 des Kostengesetzes (KG) folgende Satzung: 
 
 


§ 1 
Änderung der Freibadgebührensatzung 


 
Die Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung des Freibads der Stadt 
Viechtach (Freibadgebührensatzung – FBGS) vom 03.03.2015, zuletzt geändert durch Sat-
zung vom 10.10.2023 (VITAbl. Nr. 12/2023), wird wie folgt geändert: 
 
§ 2 Abs. 1 erhält folgende Fassung: 
 
„Alternative 


Eintritt einschließlich Um-
kleidekabine und Kleider-
aufbewahrung für 


Nr. 1.1 Nr. 1.2 Nr. 2. Nr. 3.1 Nr. 3.2 


 


 Einzelkarten 
(Tageskarten): 


Feierabend-
karten 


(Tageskarten 
ab 17:00 Uhr): 


Zwölfer- 
karten 


(Dutzendkarten): 
Saison-
karten: 


Saisonkarten 
(im Vorver-


kauf): 
a) Erwachsene 5,00 € 3,00 € 50,00 € 120,00 € 100,00 € 
b) Jugendliche von 15 bis 17 


Jahren, Schwerbehinderte 
(ab GdB 50), Inhaber der 
Bayerischen Ehrenamtskar-
te,, Inhaber der Jugendlei-
ter-Card (Juleica), Empfän-
ger von Bürgergeld und 
Sozialhilfe (Hilfe zum Le-
bensunterhalt und bei 
Grundsicherung im Alter 
und bei Erwerbsminde-
rung), Personen, die an 
einem freiwilligen sozialen 
bzw. ökologischen Jahr 
oder am Bundesfreiwilli-
gendienst teilnehmen, 
Studenten, Personen mit 
Bayerwald-Card 


4,00 € 2,00 € 40,00 € 50,00 € 45,00 € 


c) Kinder von 6 bis 14 Jahren 2,00 € 1,00 € 20,00 € 35,00 € 30,00 € 
d) Familien (zwei Erwachse-


ne, mindestens ein Kind bis 
14 Jahren) 


nicht möglich nicht möglich nicht möglich 175,00 € 155,00 €“ 


 
 


§ 2 
Inkrafttreten 


 
Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 
 
 
Viechtach, 02.12.2025 
STADT VIECHTACH 
 
 
 
Franz Wittmann 
erster Bürgermeister 
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Satzung zur Änderung der Kindertageseinrichtungsabgabensatzung 
 


Vom 02.12.2025 
 
 
Die Stadt Viechtach erlässt aufgrund § 90 Abs. 3 des Sozialgesetzbuches Achtes Buch 
(SGB VIII) Art. 1, 2 und 8 des Kommunalabgabengesetzes (KAG) analog und Art. 20 des 
Kostengesetzes (KG) folgende Satzung: 
 
 


§ 1 
Änderung der Kindertageseinrichtungsabgabensatzung 


 
Die Satzung über die Erhebung von Abgaben für die Benutzung der Kindertageseinrichtun-
gen der Stadt Viechtach (Kindertageseinrichtungsabgabensatzung – KitaAS) vom 
06.05.2025 (VITAbl. Nr. 6/2025) wird wie folgt geändert: 
 
§ 7 Abs. 3 wird wie folgt geändert: 
 
1. Der bisherige Wortlaut wird zu Satz 1. 
 
2. Es wird folgender Satz 2 angefügt: 


 
„Muss ein Kind, dass zu Beginn des jeweiligen Betreuungsjahres das 3. Lebensjahr voll-
endet hat, entgegen dem Wunsch der Erziehungsberechtigten in einer altersgemischten 
Gruppe im Kindergarten Sonnen-Blume betreut werden und ist keine Aufnahme in einer 
anderen städtischen Kindergartengruppe möglich, so richtet sich das Betreuungsgeld 
nach § 6 Abs. 1 Buchst. b).“ 


 
 


§ 2 
Inkrafttreten 


 
Diese Satzung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 
 
 
Viechtach, 02.12.2025 
STADT VIECHTACH 
 
 
 
Franz Wittmann 
erster Bürgermeister 
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Satzung zur Änderung der Werbeanlagensatzung 
 


Vom 02.12.2025 
 
 
Die Stadt Viechtach erlässt aufgrund Art. 81 Abs. 1 Nr. 2 der Bayerischen Bauordnung 
(BayBO) folgende Satzung: 
 
 


§ 1 
Änderung der Werbeanlagensatzung 


 
Die Satzung über die Zulässigkeit von Werbeanlagen im Stadtgebiet (Werbeanlagensatzung 
– WS) vom 08.08.2023 (VITAbl. Nr. 8/2023) wird wie folgt geändert: 
 
Nach § 3 Abs. 3 wird folgender Absatz 4 eingefügt: 
 
„Unbeschadet der Absätze 1 bis 3 sind Anlagen zulässig, deren Gesamtanzeigefläche 
insgesamt maximal einen Quadratmeter betragen und deren automatischer Bildwechsel nicht 
mehr als zwei Mal pro Minute stattfindet (Infomonitore). Der Betrieb ist nur im Zeitraum von 
6:00 Uhr bis 22:00 Uhr zulässig.“ 
 
 


§ 2 
Inkrafttreten 


 
Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.  
 
 
Viechtach, 02.12.2025 
STADT VIECHTACH 
 
 
 
Franz Wittmann 
erster Bürgermeister 
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Kommunales Förderprogramm zur Durchführung privater Baumaßnahmen 
im Rahmen der Städtebauförderung für die Erhaltung des eigenständigen 


Charakters des Ortskerns der Stadt Viechtach 
(Ortskernförderprogramm) 


Vom 02.12.2025


Die Stadt Viechtach erlässt das folgende kommunale Förderprogramm: 


1. Zielsetzung


Ziel des kommunalen Förderprogramms ist die Erhaltung des eigenständigen Charakters des 
Ortskerns in der Stadt Viechtach. Die Entwicklung soll durch geeignete Erhaltungs-, Sanie-
rungs- und Gestaltungsmaßnahmen unter Berücksichtigung des Ortsbildes und denkmalpfle-
gerischer Gesichtspunkte unterstützt werden. 


2. Gegenstand der Förderung


2.1 Förderfähig sind 


2.1.1 Fassadenprogramm: 


Maßnahmen zur Erhaltung und Gestaltung der vorhandenen Gebäude mit orts-
bildprägendem Charakter insbesondere Maßnahmen an Fassaden einschließ-
lich Fenstern und Türen, Hoftoren, Einfriedungen und Treppen. 


2.1.2 Geschäftsflächenprogramm: 


Baumaßnahmen zur Beseitigung und Vermeidung von Leerständen durch 
Etablierung von neuen Geschäfts-, Dienstleistungs- und Gastronomieflächen 
einschließlich dazugehöriger Neben- und Lagerräume. 


2.1.3 Begrünungs- und Entsiegelungsprogramm: 


Maßnahmen zur Anlage bzw. Neugestaltung von Vor- und Hofräumen mit öf-
fentlicher Wirkung zur Erhaltung und Gestaltung des Ortsbildes wie z.B. durch 
Begrünung und Entsiegelung. 


2.2 Nicht gefördert werden 


2.2.1 Bauunterhalt 


2.2.2 reine Instandhaltungsmaßnahmen 


2.2.3 Neubaumaßnahmen 


2.2.4 Investitionen in mobile Anlagen und transportable Inneneinrichtung 


2.2.5 Werbeanlagen 
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2.3 Anforderungen an die Ausführung: 


Die geplanten Maßnahmen sollen sich besonders in folgenden Punkten den Zielen der 
städtebaulichen Erneuerung anpassen: 


2.3.1 Fassadengestaltung: 


Bei der Fassadengestaltung sind die historischen Gegebenheiten der Gebäude 
zu erhalten. Bei historischen Gebäuden empfiehlt es sich, eine Befunduntersu-
chung durchzuführen. Als Anstriche sind die ursprünglich vorhandenen oder 
ortsüblichen Farbtöne zu verwenden. Eine Koordinierung der Farbgestaltung 
benachbarter Gebäude ist anzustreben. 


2.3.2 Fenster: 


Ein ausgewogenes Verhältnis von Öffnungen zur Wandfläche ist zu erhalten 
oder wiederherzustellen. Alte Fensterteilungen sind zu erhalten und zu ergän-
zen. Dem Erhalt der historischen Fenster ist gegenüber der Erneuerung der 
Vorrang zu geben. Fenster in Kunststoff oder Holz-Alu-Konstruktion sind nicht 
förderfähig. 


2.3.3 Hauseingänge, Türen und Tore: 


Die historischen Türen und Tore sind handwerksgerecht zu erhalten bzw. zu 
ergänzen und dort, wo sie fehlen, zu erneuern. Auf eine handwerklich qualitativ 
hochwertige Ausführung grundsätzlich in Holz ist zu achten. Kunststofftüren 
sind nicht förderfähig. 


2.3.4 Ladenbereiche in der Erdgeschosszone: 


Ladenbereiche müssen sich in die gesamte Fassade einfügen. Insbesondere 
sind die Wandöffnungen in Größe, Form und Anzahl auf die Achsen und Tei-
lungen sowie auf die Konstruktion und Proportion der gesamten Fassade abzu-
stimmen. Alle An- und Einbauten müssen sich in Material und Farbgebung an 
die gesamte Fassade anpassen. Barrierefreiheit ist anzustreben. 


2.3.5 Baumaßnahme im Inneren eines Gebäudes: 


Auf die Verwendung von nachhaltigen, möglichst regionalen Baustoffen soll ge-
achtet werden. Der Ausbau hat in durchschnittlichem, angemessenem Stan-
dard zu erfolgen. Barrierefreiheit ist anzustreben. 


2.3.6 Begrünung und Entsiegelung von Vorgärten und Hofräumen: 


Die Versiegelung soll so gering wie möglich gehalten werden und eine funkti-
onsgerechte Versickerung ermöglichen. Fassaden-, Vorgärten- und Hofbegrü-
nungen sollen mit ortstypischen, regionalen Pflanzen, wo sinnvoll auch in Form 
von Hausbäumen, Spalieren oder Lauben erfolgen. Barrierefreiheit ist anzustre-
ben. 


Im Einzelfall sind in Abstimmung mit dem Sanierungsarchitekten und dem Bayerischen 
Landesamt für Denkmalpflege Abweichungen von den gestalterischen Anforderungen 
möglich. 
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3. Räumlicher Geltungsbereich


Der räumliche Geltungsbereich dieses Förderprogramms ist identisch mit dem in der Satzung 
über die förmliche Festlegung des Sanierungsgebietes „Viechtach – Stadtkern I“ (Sanierungs-
satzung – SanS) vom 07.12.2021 festgelegten Sanierungsgebiet. Der Geltungsbereich ist in 
Form eines Lageplans als Anlage dem Förderprogramm beigefügt. 


4. Zuwendungsempfänger


Zuwendungsempfänger sind grundsätzlich die Grundstückseigentümer oder Erbbauberechtig-
ten. Mieter und Pächter können ausnahmsweise gefördert werden, wenn sie das Einverständ-
nis der Eigentümer mit den geplanten Maßnahmen nachweisen, die Investitionen dauerhaft 
mit dem Gebäude verbunden bleiben und für Nachfolgenutzungen im Wesentlichen geeignet 
sind. 


5. Grundsätze der Förderung


5.1 Das Fördervolumen des kommunalen Förderprogramms wird jährlich im Haushaltsplan 
der Stadt Viechtach festgelegt. Eine Förderung ist nur möglich, wenn entsprechende 
Haushaltsmittel zur Verfügung stehen und wenn sichergestellt ist, dass anteilige Städte-
bauförderungsmittel gewährt werden. 


5.2 Ein Rechtsanspruch auf eine Förderung besteht nicht. 


5.3 Von der Förderung ausgeschlossen sind: 


5.3.1 Kostenanteile, die durch andere öffentliche Haushalte (z. B. Denkmalschutz, 
Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG)) gefördert werden können (es 
gilt das Subsidiaritätsprinzip der Förderung, d.h. nicht unwesentliche Förder-
möglichkeiten in anderen Programmen sind vorrangig in Anspruch zu nehmen 
und Fördermittel im Rahmen dieses Förderprogramms sind nur für Berei-
che/Bauteile möglich, die nicht anderweitig gefördert werden.) 


5.3.2 Kostenanteile, in deren Höhe der Maßnahmenträger steuerliche Vergünstigun-
gen in Anspruch nehmen kann (z. B. Umsatzsteuerbeträge, die nach § 15 des 
Umsatzsteuergesetzes (UStG) als Vorsteuer abziehbar sind) 


5.3.3 Kosten die ein anderer als der Träger der Maßnahme zu tragen verpflichtet ist 


5.3.4 Kosten die ein anderer als der Träger der Maßnahme zu tragen verpflichtet ist 


5.3.5 Maßnahmen, die vor Bewilligung der Fördermittel begonnen wurden bzw. für 
die keine Zustimmung zum vorzeitigen Maßnahmenbeginn erteilt wurde 


5.3.6 Maßnahmen, die von der Vereinbarung mit der Stadt Viechtach (bzw. bei vor-
zeitigem Maßnahmenbeginn von dem in Textform festgehaltenen Ergebnis der 
Beratung z. B. durch den Sanierungsarchitekten) abweichend ausgeführt wur-
den 


5.3.7 Eigenleistungen des Zuwendungsempfängers 







Gz. 2.0/614/163581 Seite 4 von 7


5.4 Bindefristen 


5.4.1 Die Bindefrist für geförderte Maßnahmen beträgt bis zu 15 Jahre nach Auszah-
lung der Fördermittel und ist in der Vereinbarung festzulegen. 


5.4.2 Änderungen an geförderten Maßnahmen innerhalb dieses Zeitraums bedürfen 
der Zustimmung der Stadt Viechtach in Textform. Werden Änderungen ohne 
Einwilligung der Stadt Viechtach durchgeführt, sind die Fördermittel anteilig zu-
rückzuzahlen. 


6. Art und Höhe der Förderung


6.1 Die Fördermittel werden im Rahmen einer Projektförderung als zweckgebundene Zu-
schüsse gewährt. 


6.2 Je Einzelobjekt können bis zu 30 %, bei Hofbegrünungen und aufwändigen Neuordnun-
gen insbesondere gemeinschaftlich genutzter Freiflächen bis zu 50 % der zuwendungs-
fähigen Ausgaben gefördert werden, jedoch höchstens 50.000 €. In besonders begrün-
deten Ausnahmefällen kann diese Höchstfördersumme in angemessenem Umfang über-
schritten werden. Zu diesen Fällen zählen insbesondere eine überdurchschnittliche 
Größe sowie eine besondere stadtraumstrukturelle Bedeutung der geförderten Maß-
nahme. 


6.3 Die Förderung kann auf mehrere Bauabschnitte bis zur maximalen Höchstgrenze verteilt 
werden. 


6.4 Mehrmalige Förderungen für verschiedene Maßnahmen an einem Objekt sind möglich. 
Jedoch darf insgesamt für ein und dasselbe Objekt die Höchstfördersumme nicht über-
schritten werden. 


6.5 Maßnahmen mit Kosten unter 3.000 € werden nicht gefördert (Bagatellgrenze). 


6.6 Eine erneute Förderung einer bereits geförderten Maßnahme ist frühestens nach 10 Jah-
ren seit der letzten Förderung oder in begründeten Ausnahmefällen möglich. Die Ent-
scheidung hierüber trifft die Kommune in Abstimmung mit dem Sanierungsarchitekten. 


6.7 Eine Nachförderung ist nicht möglich. Mehrkosten oder ausgefallene Mittel anderer Zu-
schussgeber sind vom Maßnahmenträger zu tragen. 


7. Antragstellung und Bewilligung


7.1 Anträge auf Förderung sind nach vorheriger fachlicher Beratung durch die Stadt 
Viechtach in Textform bei dieser zu stellen. In dieser Beratung werden die näheren Ge-
staltungsziele erarbeitet sowie die wirtschaftlichen und bautechnischen Erfordernisse 
geklärt. Die Stadt Viechtach kann sich der Beratung eines Dritten bedienen (z. B. Archi-
tekt, IHK). Dem Antrag sind insbesondere folgende Unterlagen beizufügen: 


7.1.1 allgemeine Beschreibung des Vorhabens 


7.1.2 erforderliche Planunterlagen 


7.1.3 Businessplan in angemessenen Umfang (nur bei Inanspruchnahme des Ge-
schäftsflächenprogramms) 
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7.2 Bei der Vergabe von Aufträgen sind vom Zuwendungsempfänger die Allgemeinen Ne-
benbestimmungen für Zuwendungen zur Projektförderung (ANBest-P) in der jeweils gül-
tigen Fassung zu beachten. 


7.3 Der gegenwärtige Zustand des Bauobjekts ist durch Farbfotos zu dokumentieren. 


7.4 Die Stadt Viechtach überprüft anhand der vorgelegten Unterlagen und eingeholten Stel-
lungnahmen, ob die geplanten Maßnahmen den Zielen des Programms entsprechen, 
und ermittelt die förderfähigen Kosten. Über das Ergebnis der Prüfung ist eine Stellung-
nahme anzufertigen. Die sanierungsrechtlichen, baurechtlichen und denkmalschutz-
rechtlichen Erfordernisse (z.B. Einholung einer Baugenehmigung oder denkmalschutz-
rechtlichen Erlaubnis) bleiben hiervon unberührt. 


7.5 Das nach der Geschäftsordnung für den Stadtrat der Stadt Viechtach (Geschäftsord-
nung – GeschO) zuständige Stadtorgan legt die Höhe der Förderung fest. 


7.6  Vor Bewilligung von Fördermitteln schließen die Stadt Viechtach und der Zuwendungs-
empfänger eine Vereinbarung über die beiderseitigen Pflichten ab, in welcher der Zu-
wendungsempfänger u. a. den dauerhaften Erhalt der geförderten Maßnahmen zusagt 
(z. B. Modernisierungsvereinbarung). 


7.7 Die Stadt Viechtach erteilt dem Zuwendungsempfänger einen Bewilligungsbescheid. 


8. Maßnahmenbeginn (Baubeginn)


8.1 Mit den Baumaßnahmen darf grundsätzlich erst nach Bewilligung der Fördermittel be-
gonnen werden. Als Baubeginn der Maßnahme ist grundsätzlich der Abschluss eines 
der Ausführung zuzurechnenden Lieferungs- oder Leistungsvertrages zu werten. 


8.2 In Ausnahmefällen kann auf Antrag durch die Stadt Viechtach ein vorzeitiger Baubeginn 
zugelassen werden. 


9. Abrechnung und Auszahlung


9.1 Spätestens sechs Monate nach Abschluss der Arbeiten hat der Zuwendungsempfänger 
der Stadt Viechtach eine Zusammenstellung der Kosten und die dazugehörigen Belege 
vorzulegen (Verwendungsnachweis). Mit dem Verwendungsnachweis ist für CO2-Ein-
sparungen das „Beiblatt kommunales Fassadenprogramm“ und für Maßnahmen zur 
Klimaanpassung das „Beiblatt Klimaanpassung“ einzureichen.1 Bei der energetischen 
Sanierung einzelner Bauteile kann die Ermittlung der CO2-Einsparung zur Entlastung 
des Zuwendungsempfängers einer von der Stadt Viechtach beauftragten Sanierungsbe-
ratung übertragen werden. 


9.2 Der Erfolg der Maßnahme ist in angemessenem Umfang zu dokumentieren (z.B. Vorher-
Nachher-Fotodokumentation). 


9.3 Die Stadt Viechtach prüft, ob die Maßnahme entsprechend der abgeschlossenen Ver-
einbarung durchgeführt wurde und stellt die förderfähigen Kosten fest und zahlt den Zu-
schuss vorbehaltlich der Bereitstellung der erforderlichen Haushaltsmittel an den Zuwen-
dungsempfänger aus. 


1 Die Berichtspflichten ergeben sich aus dem Bayerischen Klimaschutzgesetz (BayKlimaG) und den Richtlinien zur Förderung 
städtebaulicher Erneuerungsmaßnahmen (Städtebauförderungsrichtlinien  StBauFR)



https://www.stmb.bayern.de/assets/stmi/buw/staedtebaufoerderung/beiblatt_kommunales_fassadenprogramm.pdf

https://www.stmb.bayern.de/assets/stmi/buw/staedtebaufoerderung/beiblatt_klimaanpassung.pdf

https://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/BayKlimaG/true

https://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/BayVV_2131_B_14785/true

https://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/BayVV_2131_B_14785/true
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9.4 Die Stadt Viechtach passt gegebenenfalls den Bewilligungsbescheid an reduzierte Kos-
ten an und zahlt den Zuschuss an den Zuwendungsempfänger aus. 


9.5 Eine Nachförderung ist bei erhöhten Kosten nicht möglich. 


10. Inkrafttreten; Außerkrafttreten


Dieses Förderprogramm tritt am 01.01.2026 in Kraft. Gleichzeitig treten das Kommunale För-
derprogramm der Stadt Viechtach zur Durchführung privater Baumaßnahmen im Rahmen der 
Städtebauförderung (Fassadenprogramm) vom 05.04.2016 und das Kommunale Förderpro-
gramm der Stadt Viechtach zum Erhalt und zur Reaktivierung von Geschäftsflächen im Rah-
men der Städtebauförderung (Geschäftsflächenprogramm) vom 04.08.2020 außer Kraft. 


Viechtach, 02.12.2025
STADT VIECHTACH 


Franz Wittmann 
erster Bürgermeister 
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Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung der Ferienbetreuung
an der Grundschule Viechtach


( Ferienbetreuungsgebüh rensatzu ng-Gru ndschule - FBGS-GS)


Vom 03.03.2020


Die Stadt Viechtach erlässt aufgrund Nt2 und Art. 8 des Kommunalabgabengesetzes (KAG)
folgende Satzung:


sr
BenuEungsgebühren (Betreuungsgebühren)


Für die Benutzung der Ferienbetreuung an der Grundschule Viechtach erhebt die Stadt
Viechtach Betreuungsgebühren nach Maßgabe dieser Satzung.


s2
Gebührenschuldner


(1) Gebührenschuldnersind


a) die Personensorgeberechtigten des Kindes, das in die Ferienbetreuung
aufgenommen wurde und


b) diejenigen, die das Kind zur Aufnahme in die Ferienbetreuung angemeldet haben.


(2) Mehrere Gebührenschuldner haften als Gesamtschuldner.


s3
Entstehen der Gebührenschuld


(1) Díe Gebühr im Sinne von $ 5 entsteht mit der Zusage zur Aufnahme des Kindes in die
jeweilige Ferienbetreuung gemäß $ 4 Abs. 6 der Ferienbetreuungssatzung-Grundschule
(FBS-cS).


(2) Wird ein Kind zur Ferienbetreuung angemeldet und erhält eine Platzzusage ist die Gebühr
in jedem Fall zu entrichten, auch wenn der Platz nicht in Anspruch genommen wird;
ausgenommen hiervon sind Abmeldungen nach $ I der Ferienbetreuungssatzung-
Grundschule (FBS-GS).


s4
Fälligkeit der Gebührenschuld


(1) Die Gebtihr im Sinne von $ 5 wird jeweils im Nachhinein, und zwar am 10. des folgenden
Kalendermonats, fällig.


(2) lDie Gebührenschuldner sind verpflichtet, der Stadt Viechtach eine
Einziehungsermächtigung (SEPA-Lastschriftmandat) für ihr Konto zu erteilen.
2Bazahlung ist nicht möglich.


Dok-Nr.075669 Seite 1 von 2







s5
Gebührenhöhe


(1) Für den Besuch der Ferienbetreuung erhebt die Stadt Viechtach folgende
Betreuungsgebühren:


a) für eine Fünf-Tage-Woche 35,00 €


b) für eine Vier-Tage-Woche 28,00 €


(2) Besuchen zweioder mehrere Kinder aus einer Familie (auch Stief- oder Halbgeschwister)
die Ferienbetreuung wird das Betreuungsentgelt nach Abs. 1 für das zweite und jedes
weítere Kind um 5,00 Euro gesenkt.


(3) ln der Gebühr ist eine etwaige gesetzliche Mehrwertsteuer enthalten.


s6
Ge bü h re n rüc kerstattu n ge n,


Zah I u n gserleichteru n gen u nd Zah I u ngsrückstände


(1) lWird die Ferienbetreuung trotz Aufnahme nicht oder nur teilweise benutã, besteht kein
Anspruch auf Gebührenrückerstattung. 2Dies gilt auch bei Ausschluss durch die Stadt
Viechtach. 3lm Krankheitsfall entscheidet die Stadt Viechtach über eine eventuelle
R[ickerstattung.


(2) Für Stundungen und Erlässe von Gebühren sind Art. 13 KAG und die Vorschriften der
Abgabenordnung (AO) in der jeweils geltenden Fassung maßgebend.


s7
I n krafttreten, Au ßerkrafü reten


(1) Diese Satzung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.


(2) Gleichzeitig tritt die Satzung ûber die Erhebung von Gebühren für die Benutzung der
Ferienbetreuung an der Grundschule Viechtach (Ferienbetreuungsgebührensatzung-
Grundschule - FBGS-GS) vom 14.01.2020 außer Kraft.


Viechtach,03.03
vtEc TAC


Franz
erster Bürgermeister
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